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A Abwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Be-
lange 

Nr.  Behörde Adresse Schreiben vom 

8 Stadt Mayen 
Klimamanager 

Rosengasse 2 
56727 Mayen 

19.10.2020 

9 Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH 

Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier 

20.10.2020 

11 Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz Koblenz 

Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

12.03.2020 

12 Energienetze Mittelrhein GmbH Schützenstraße 80-82 
56068 Koblenz 

02.11.2020 

13 Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

Stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz 

09.11.2020 

14 Stadt Mayen 
Eigenbetrieb Abwasserbeseiti-
gung 

Kehriger Straße 8-10 
56727 Mayen 

11.11.2020 

15 Rheinland-Pfalz 
Landesamt für Bergbau und 
Geologie  

Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

11.12.2020 

16 Kreisverwaltung Mayen-Kob-
lenz 
- Referat 9.70 

Bahnhofstraße 9 
56068 Koblenz 

06.11.2020 

 

B Nichtabwägungsrelevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange 

Nr. Behörde Adresse Schreiben vom 

1 Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Erdgeschichte 

Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

25.09.2020 

2 Rhein-Main-Rohrleitungsgesell-
schaft mbH 

Postfach 501 740 
50977 Köln 

25.09.2020 

3 Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Fontainengraben  
53123 Bonn 

02.10.2020 

4 PLEdoc GmbH Gladbecker Straße 404 
45326 Essen 

08.10.2020 

5 IHK-Regionalgeschäftsstelle Ma-
yen-Koblenz 

Schlossstraße 2 
56068 Koblenz 

07.10.2020 

6 Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Koblenz 

Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

13.10.2020 

7 Stadt Mayen 
Fachbereich 3 – Bauen 
Bereich 3.3 Liegenschaften 

Rosengasse 2 
56727 Mayen 

13.10.2020 
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C Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 

Nr. Name Adresse Schreiben vom 

Während des Beteiligungsverfahrens gingen keine Stellungnahmen durch Bürgerinnen und Bür-
ger ein. 

 
 
 
 
 

Eingegangene Stellungnahmen nach § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebau-
ungsplan „Oberes Nettetal I“ (1. Änderung), Mayen 

Stellungnahme Inhalt Abwägung/Empfehlung 

Stadt Mayen 
Klimamanager 

Hintergrund der Bebauungsplanände-
rung ist der Wunsch der Politik in Ma-
yen den Bau eines größeren Hotels zu 
ermöglichen. Für Touristen welche in 
Mayen nächtigen möchten stehen ak-
tuell nur wenige kleine Hotels sowie 
einige Apartments/Ferienwohnungen 
zur Verfügung. Die geringe Verfüg-
barkeit von Hotelbetten schränkt eine 
weitere Entwicklung des Tourismus in 
Mayen ein. Somit ist die Schaffung 
von Rahmenbedingungen für die Er-
richtung eines größeren Hotels eine 
sinnvolle Maßnahme zur Wirtschafts-
förderung der Stadt. 
 
Unter Aspekten des Klimaschutzes 
wirkt sich eine Ausweitung des Touris-
mus in der Regel eher nachteilig auf 
das Klima und die Umwelt aus. Dies 
ist durch lange Anreisewege, welche 
häufig mit dem PKW zurückgelegt 
werden begründet sowie dadurch, 
dass anstelle eines Hotels dort auf 
gleicher Fläche Wohnraum für viele 
Bürgerinnen und Bürger geschaffen 
werden könnte, während die Wohnun-
gen und Häuser der Hotelgäste wäh-
rend des Besuches ungenutzt Leer-
stehen.  
 
 
 
 
Bei diesen genannten Aspekten han-
delt es sich allerdings um Grundsätz-
liche negative Aspekte des Tourismus 
welche überall auftreten. Abgesehen 
von diesen grundsätzlichen negativen 
Effekten bleibt allerdings festzustel-
len, dass sich der Tourismus in Mayen 
auf einem vergleichsweise niedrigen 
Niveau befindet. Das Anbieten weite-
rer Übernachtungsmöglichkeiten mit 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich des heutigen 
Schützenhofes sind 
Wohngebäude aufgrund 
des vorhandenen Pla-
nungsrechtes nicht zuläs-
sig. Zudem gibt es durch 
die naheliegenden zahl-
reichen Sportanlagen im-
missionsrechtliche Prob-
leme bei der Entwicklung 
eines Wohngebietes. Der 
Vergleich einer Hotelan-
lage mit einem Wohnge-
biet ist damit an diesem 
Standort irreführend. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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dem Ziel einer moderaten Steigerung 
des Tourismus wird daher in Mayen 
zu keinen neuen Umweltproblemen 
durch Übernutzung beitragen, den 
vorhandenen Einzelhandel und die 
Ortsansässige Gastronomie hingegen 
positiv beeinflussen. 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten 
Vorschriften sollen dazu beitragen 
dass die Umweltauflagen die durch 
die Errichtung eines Hotels entstehen 
möglichst gering bleiben.  
So wurde die Grundflächenzahl auf 
0,6 festgesetzt. Dies entspricht dem 
aktuellen Versiegelungsgrad, und 
führt dadurch nicht zu einer Ver-
schlechterung der aktuellen Situation. 
Durch die Pflicht Parkflächen mit of-
fenporigen versickerungsfähigen Be-
lägen zu errichten wird versucht die 
negativen Folgen der Versiegelung 
etwas zu verringern.  
Positiv hervorzuheben ist die Ver-
pflichtung, dass Garagen und andere 
Flachdächer zu begrünen sind. 
Dadurch kann die Verdunstung erhöht 
werden, das Mikroklima verbessert 
werden und Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere geschaffen werden. 
 
Die genannten Empfehlungen hin-
sichtlich der Beleuchtung, Nieder-
schlagswassersammlung, PV Anlage 
und PKW Ladesäulen werden be-
grüßt. Wünschenswert ist in diesem 
Zusammenhang der Abschluss ei-
nes öffentlich-rechtlichen Vertra-
ges, welcher die genannten Aspekte 
oder zumindest einige verpflichtend 
vorschreibt. Ergänzt werden sollte in 
diesem Vertrag das die Errichtung von 
Schottergärten oder auch Schotterflä-
chen ausdrücklich verboten ist und 
alle Freiflächen (Grundflächenzahl 
0,4) mit heimischen Pflanzen zu be-
grünen sind. 
 
Nicht vorgegeben wird im Bebau-
ungsplan die Art der Wärmeerzeu-
gung des Gebäudes. Hier ist es im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrages sehr wichtig die Wärmeer-
zeugung durch Erneuerbare Energien 
vorzuschreiben (Wärmepumpe oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Über § 9 Abs. 1 BauGB o-
der § 88 LBauO sind Be-
leuchtung, Nieder-
schlagswasser, PKW-La-
desäulen, sowie die Wär-
meerzeugung von Ge-
bäuden nur unzureichend 
regelbar. Der Bebau-
ungsplan kann hier nur 
Hinweise an die Bauwilli-
gen geben. PV-Anlagen 
(und andere erneuerbare 
Energien) könnten theo-
retisch über den § 88 
Abs. 4 Nr. 3 LBauO gere-
gelt werden. Da man al-
lerdings hier eine Ange-
botsplanung macht und 
die finale Ausgestaltung 
des Übernachtungsbe-
triebes nicht bekannt ist, 
könnte eine solche 
„strenge“ Regelung die 
Entwicklung dieser Flä-
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Pellet/Hackschnitzelheizung). Alter-
nativ ist auch der Anschluss an das 
vorhandene Fernwärmenetz sinnvoll. 
Dieses verläuft ganz in der Nähe und 
kann ggf. problemlos verlängert wer-
den. Aufgrund der guten und bewähr-
ten alternativen sollte die Installation 
einer Gastherme zur Wärmeerzeu-
gung aus Klimaschutzgründen unbe-
dingt unterbunden werden! 

che wirtschaftlich uninte-
ressant machen. Zudem 
wird die energetische Ef-
fizienz des Gebäudes 
ausreichend durch die 
GEG (Gesetz zur Einspa-
rung von Energie und zur 
Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Ge-
bäuden) geregelt. 
 
Um Schottergärten zu 
verbieten wird der Bebau-
ungsplan in den textli-
chen Festsetzungen Teil 
B folgendermaßen er-
gänzt:  
 
Äußere Gestaltung von 
Vorgärten und unbe-
bauten Flächen (§ 88 
Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Vorgärten dürfen nicht als 
Arbeits- oder Lagerfläche 
genutzt werden 

 
unbebaute Flächen sind 
als Grünflächen anzule-
gen. Der Anteil sichtbarer 
Steine (z. Bsp. Steingär-
ten, Schottergärten) darf 
nicht mehr als 2 % des 
gesamten Baugrundstü-
ckes betragen. Diese Flä-
chen dürfen nicht durch 
Filzmatten, Fliese oder 
ähnliches unterbaut wer-
den. Generell müssen 
alle unbebauten Flächen 
versickerungsfähig sein 
 

Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

Im Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens, deren Lage 
auf den beiliegenden Bestandsplänen 
dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, 
dass unsere Anlagen 
bei der Bauausführung zu schützen 
bzw. zu sichern sind, nicht überbaut 
und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert wer-
den dürfen. 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Sollte eine Umverlegung oder Bau-
feldfreimachung unserer Telekommu-
nikationsanlagen 
erforderlich werden, benötigen wir 
mindestens drei Monate vor Baube-
ginn Ihren Auftrag an 
TDRA.SWEschborn@Vodafone.com, 
um eine Planung und Bauvorberei-
tung zu veranlassen 
sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können. 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, 
dass uns ggf. (z.B. bei städtebauli-
chen 
Sanierungsmaßnahmen) die durch 
den Ersatz oder die Verlegung unse-
rer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telekommunikationsanlagen entste-
henden Kosten nach § 150 (1) BauGB 
zu erstatten sind. 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird folgen-
der Hinweis in die Plan-
unterlage aufgenommen: 
  
Umlegung oder Bau-
feldfreimachung bei An-
lagen von Vodafone Ka-
bel Deutschland GmbH 
 
Im Zuge von Umlegungen 
oder Baufeldfreimachun-
gen im Bereich der Lei-
tungen der Vodafone Ka-
bel Deutschland GmbH 
(siehe Abb.) ist drei Mo-
nate vor Baubeginn die 
Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH unter folgen-
der Emailadresse zu be-
nachrichtigen: 
TDRA.SWEsch-
born@Vodafone.com. 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Koblenz 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 
 
Die Beseitigung des Niederschlags-
wassers hat unter Berücksichtigung 
der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 
Abs. 2 LWG zu erfolgen. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind 
daher folgende Vorgaben im Bebau-
ungsplan zu beachten: 
 
Durch die bestehende Bebauung und 
die Ausweisung von Baugebieten wird 
die Wasserführung beeinträchtigt. Die 
Versiegelung der ehemaligen Freiflä-
chen führt zur Verschärfung der Hoch-
wassersituation an den Unterläufen 
von Bächen und Flüssen und schränkt 
außerdem die Grundwasserneubil-
dung ein. Daher ist die bestehende 
Bebauung so weiterzuentwickeln und 
sind neue Baugebiete so zu erschlie-
ßen, damit nicht klärpflichtiges Was-
ser, wie z. B. oberirdisch abfließendes 
Niederschlagswasser, in der Nähe 

 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Versiegelung der Ge-
samtfläche liegt heute bei 
ca. 60 % und wird im Be-
bauungsplan als GRZ 0,6 
festgeschrieben. Eine 
Verschlechterung der Si-
tuation wird baurechtlich 
durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes 
verhindert: Eine Über-
schreitung der Grundflä-
chenzahl gem. § 19 Abs. 
4 Satz 2 BauNVO ist un-
zulässig.   
 

mailto:TDRA.SWEschborn@Vodafone.com
mailto:TDRA.SWEschborn@Vodafone.com
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des Entstehungsortes wieder dem na-
türlichen Wasserkreislauf zugeführt 
wird. 
 
Die Sammlung des anfallenden Nie-
derschlagswassers in Zisternen und 
die Verwendung als Brauchwasser (z. 
B. zur Gartenbewässerung) sind Mög-
lichkeiten, Niederschlagswasser zu 
nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit das anfallende Niederschlags-
wasser nicht verwertet werden kann, 
soll es vorrangig unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten, 
wie z. B. die hydrogeologische Situa-
tion, versickert werden. Die Versicke-
rung sollte dezentral und grundsätz-
lich über die belebte Bodenzone erfol-
gen. Hierzu werden Systeme empfoh-
len, die hohe Versickerungsraten 
erwarten lassen, wie z. B. 
 
· Rasenflächen, die als flache Mulden 
angelegt werden. 
 
· Profilierte Gräben, die in die örtlichen 
Gegebenheiten eingebunden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Folgender Hinweis ist Teil 
des Bebauungsplans: 
Sammlung von Nieder-
schlagswasser 
Zur Sammlung des bei 
der Dachflächenentwäs-
serung anfallenden, nicht 
schädlich verunreinigten 
Niederschlagswassers 
sollten Zisternen angelegt 
werden. Das Wasser 
kann für Bewässerungs-
zwecke oder zur Reini-
gung der Hofflächen ge-
nutzt werden. 
 
 
Grundsätzlich wird aus 
städtebaulicher Sicht der 
Niederschlagsversicke-
rung zu gestimmt. Aller-
dings ist in Bezugnahme 
der Stellungnahme des 
Landesamtes für Geolo-
gie und Bergbau vom 
11.12.2020 festzustellen, 
dass „Das Planungsge-
lände liegt innerhalb der 
Netteaue. Grundsätzlich 
ist mit dem oberflächen-
nahen Anstehen von fein-
körnigen und eventuell 
auch zum Teil organi-
schen Fluss- und Hoch-
flutablagerungen zu rech-
nen. Diese Ablagerungen 
weisen in der Regel nur 
eine geringe Tragfähig-
keit und hohe sowie mög-
licherweise auch un-
gleichmäßige Verform-
barkeit auf. 
 
Von der Planung von Ver-
sickerungsanlagen wird 
abgeraten.“ 
 
Dementsprechend wer-
den keine Versickerungs-
anlagen innerhalb des 
Bebauungsplangebietes 
geplant. 
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Für potentiell verunreinigtes Nieder-
schlagswasser (z. B. aus Gewerbege-
bieten) ist die sachgerechte Wieder-
einleitung in den natürlichen Wasser-
kreislauf nach dem DWA-Regelwerk 
M 153 zu ermitteln. 
 
Auf die Notwendigkeit einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis zur Gewässer-
benutzung wird hingewiesen. 
 
2. Schmutzwasserbeseitigung 
 
Ausschließlich das im Baugebiet an-
fallende Schmutzwasser ist an die 
Ortskanalisation mit zentraler Abwas-
serreinigungsanlage anzuschließen. 
Es ist zu prüfen, ob die Kläranlage 
auch das Einzugsgebiet des hier vor-
gestellten Bebauungsplanes erfasst. 
Sofern das Plangebiet nicht Bestand-
teil des Einzugsgebietes ist, sind bei 
der Erstellung der Antragsunterlagen 
für die notwendigen Anpassungen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis Nach-
weise vorzulegen, aus denen die Aus-
wirkungen des Schmutzwasseranfalls 
aus dem Bebauungsplangebiet auf im 
Wasserweg folgende Mischwasser-
entlastungsanlagen hervorgehen. 
Ferner ist dabei nachzuweisen, dass 
auf der Kläranlage eine ausreichende 
Kapazität für die Reinigung der anfal-
lenden Schmutzwassermenge aus 
dem Plangebiet vorhanden ist. 
 
3. Allgemeine Wasserwirtschaft 
 
Im südlichen Bereich des Plangebiets 
verläuft der verrohrte Eiterbach, Ge-
wässer III. Ordnung. Die Baugrenze 
ist in diesem Bereich soweit nördlich 
zu verschieben, dass eine Überbau-
ung der Verrohrung mit Gebäuden 
u.ä. planungsrechtlich nicht möglich 
ist. Die Gewässerverrohrung muss zu 
Wartungszwecken stets erreichbar 
sein und eine zukünftige Offenlegung 
des Gewässers in diesem Bereich 
muss weiterhin gewährleistet sein. 
Das Gebiet liegt nicht in einem beson-
ders durch Sturzfluten nach Starkre-
gen gefährdeten Bereich. 
 
 
 

 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Restkapazi-
täten des Schmutzwas-
serkanales und der Klär-
anlage ausreichend für 
den Anschluss eines grö-
ßeren Hotelgebäudes ist. 
Eine Entsprechende Ab-
stimmung wurde bereits 
mit dem Abwasserbetrieb 
der Stadt Mayen durch-
geführt. Im konkreten 
Bauantrag wird der An-
schluss an das Abwas-
sernetz der Stadt final 
überprüft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der verrohrte Eiterbach 
ist in der aktuellen Pla-
nung mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht 
vor Überbauung ge-
schützt.  
 
Die Baugrenze, welche in 
die Fläche mit dem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht 
hineinragt, hat keinen 
Sinn und wird auf die Au-
ßengrenze des Leitungs-
rechtes verschoben. 
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4. Grundwasserschutz 
 
Durch die vorgesehene Maßnahme 
sind keine Wasserschutzgebiete oder 
Wasserfassungen betroffen. 
 
5. Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
 
Für das Plangebiet weist das Boden-
schutzkataster des Landes Rhein-
land-Pfalz keinen Eintrag aus. Die 
vom Schützenplatz und den Ge-
schossfangwällen im Rahmen der 
Bauarbeiten anfallenden Bodenmas-
sen sind auf Munitions- und Patronen-
reste zu untersuchen. Die Analytik 
muss auf die relevanten Parameter 
abstellen. Das Abraummaterial ist 
entsprechend den Ergebnissen der 
Deklarationsanalytik ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Es wird folgender Hinweis 
in den Bebauungsplan 
aufgenommen: 
 
Kampfmittel 
 
Aufgrund der früheren 
Nutzung des Schützen-
platzes ist es möglich, 
dass Munitionsreste und 
Ähnliches im Boden ver-
blieben sind. Die vom 
Schützenplatz und den 
Geschossfangwällen im 
Rahmen der Bauarbeiten 
anfallenden Bodenmas-
sen sind auf Munitions- 
und Patronenreste zu un-
tersuchen. Die Analytik 
muss auf die relevanten 
Parameter abstellen. Das 
Abraummaterial ist ent-
sprechend den Ergebnis-
sen der Deklarationsana-
lytik ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 
 
Unabhängig von der 
möglichen Vorbelastung 
des Geländes durch 
Schützentätigkeiten wird 
die Belastung des be-
troffenen Geländes mit 
Munition des Zweiten 
Weltkriegs, insbesondere 
Bomben und Bombenres-
ten wegen der unmittel-
baren räumlichen Nähe 
zum Bahnviadukt als sehr 
hoch eingeschätzt.  
Das Viadukt wurde bis zu 
seiner endgültigen Zer-
störung im Februar 1945 
über den Zeitraum 
1944/45 durch zahlreiche 
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6. Abschließende Beurteilung 
 
Unter Beachtung der vorgenannten 
Aussagen bestehen gegen die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes ‚Obe-
res Nettetal‘ der Stadt Mayen aus 
wasserwirtschaftlicher und boden-
schutzrechtlicher Sicht keine Beden-
ken. 

Bombenangriffe angegrif-
fen.  
 
Inwieweit in der Vergan-
genheit vor/bei der Um-
setzung von Baumaßnah-
men Kampfmittelvorer-
kundungen durchgeführt 
wurden, ist unbekannt. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Energienetze Mittel-
rhein GmbH 

Mit Ausnahme der Gasnetzan-
schlussleitung des bestehenden Ge-
bäudes "Schützenhof" sind keine 
Netzanlagen unseres Unternehmens 
im Geltungsbereich der 1. Änderung 
vorhanden. Den Verlauf der Leitung 
können Sie dem beigefügten Aus-
schnitt aus unserer Netzdokumenta-
tion entnehmen. Bei jeglichen Bau-
ausführungen ist darauf zu achten, 
dass die Leitung weder beschädigt 
noch in ihrer Lage verändert werden 
darf. Maßnahmen im Bereich der Lei-
tung sind im Vorfeld mit uns abzustim-
men. 

Im Bauantragsverfahren 
wird der (Gas-)Netzan-
schluss des geplanten 
Gebäudes geprüft. Die 
ENM wird frühzeitig an 
dem Bauantragsverfah-
ren beteiligt.  

Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewer-
beaufsicht 

Im südlich gelegenen, angrenzenden 
Bereich zum Vorhaben befindet sich 
die Schützenhalle der St. Sebastia-
nus Schützengesellschaft 1280 Ma-
yen e.V., in der regelmäßig Schieß-
betrieb an Werktagen und an Wo-
chenenden stattfindet. Auf Grund von 
u.a. Schießzeiten, Schusszahl, ein-
gesetzten Waffen, baulichen Bedin-
gungen, geselligen Veranstaltungen 
sind Immissionskonflikte an den 
nächstgelegenen, maßgeblichen Im-
missionsorten, zu denen auch das 
geplante Hotel zählt, möglich.  
 
Die Immissionssituation sollte unter 
Berücksichtigung der größtmöglichen 
Nutzung der Schützenhalle sowie des 
evtl. Entwicklungspotentials in Bezug 
auf Lärm gutachterlich beurteilt wer-

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtverwaltung be-
auftragt im Bauleitplan-
verfahren eine schall-
schutztechnische Immis-
sionsprognose. Sollten 
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den. Ggf. sind Lärmschutzmaßnah-
men zu beschreiben. Dadurch können 
die Rahmenbedingungen für gesun-
des Nebeneinander geschaffen wer-
den. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 
immissionsschutzrechtliche Zustän-
digkeit der Regionalstelle Gewerbe-
aufsicht Koblenz für nicht gewerbliche 
Nutzungen wie z. B. Nutzung der 
Schützenhalle für gesellige Veranstal-
tungen, Veranstaltungen die einer 
gaststättenrechtlichen Erlaubnis be-
dürfen, Sportstätten, öffentliche Ver-
kehrswege nicht gegeben ist. 

sich durch diese Ände-
rungen am Planinhalt er-
geben wird eine erneute 
verkürzte Offenlage gem. 
§ 4a Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB erfolgen. 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Stadt Mayen 
Eigenbetrieb Abwasser-
beseitigung 

An dieser Stelle teilen wir Ihnen mit, 
dass im weiteren Verfahren ein Ent-
wässerungskonzept vorzulegen ist.  
 
Sollte dieses realisierbar sein, beste-
hen von Seiten des Eigenbetriebes 
Abwasserbeseitigung keine Beden-
ken gegen den Bebauungsplan. 
Dass anfallende Schmutzwasser ist 
an den öffentlichen Mischwasserka-
nal anzuschließen. 
Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 Wasser-
haushaltsgesetz –WHG-soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenste-
hen. 
Zusätzlich verweisen wir an dieser 
Stelle darauf, dass alle fetthaltigen 
Abwässer aus dem Gaststättenbe-
reich über einen Fettabscheider zu 
leiten sind. Die Bemessung, der Ein-
bau und das Betreiben erfolgt nach 
DIN EN 1825 und DIN 4040. 

In Zusammenarbeit mit 
dem AWB wird das vor-
handene Entwässerungs-
konzept in der Begrün-
dung konkretisiert. Wobei 
durch den AWB uns die 
hydraulische Restkapazi-
tät der Mischwasserka-
näle in der Bürresheimer 
Straße und dem Schüt-
zenplatz zu nennen ist. 
Auch die Restkapazität 
im verrohrten Eiterbach 
und die Abwassermen-
gen einer Hotelanlage mit 
maximal 300 Betten  sind 
zu ermitteln.  
 
Grundsätzlich sind fol-
gende Entwässerungsop-
tionen denkbar:  
 
Zum einen besteht ein 
Mischwasserkanal im Be-
reich der Zufahrt des 
Schützenplatzes bis auf 
Höhe des Schützenge-
bäudes. Hier kann nach 
Prüfung der hydrauli-
schen Gegebenheiten 
belastetes und nicht be-
lastetes Wasser ange-
schlossen werden. 
  
Zum anderen befindet 
sich entlang der Bürres-
heimer Straße ein Misch-
wasserkanal. Hier kann 
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nach Prüfung der hydrau-
lischen Gegebenheiten 
belastetes und nicht be-
lastetes Wasser ange-
schlossen werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit 
besteht durch den im 
Plangebiet liegenden 
Bachkanal. Hier kann 
nach Prüfung der hydrau-
lischen Gegebenheiten 
und mit einer wasser-
rechtlichen Einleiterlaub-
nis durch die Untere Was-
serbehörde der Kreisbe-
hörde Mayen-Koblenz 
das unbelastete Wasser 
der Dach-/Stellplatzflä-
chen in den Bachkanal 
eingeleitet werden. Das 
Schmutzwasser müsste 
entsprechend in einen 
der beiden Mischwasser-
kanäle eingeleitet wer-
den. 
 
Eine Versickerung des 
Dachflächenwassers auf 
der Fläche selbst ist auf-
grund der Bodeneigen-
schaften der Netteaue 
unwahrscheinlich und 
kann auch nicht empfoh-
len werden. 

Rheinland-Pfalz 
Landesamt für Bergbau 
und Geologie 

Bergbau/ Altbergbau 
 
Die Prüfung der hier vorliegenden 
Unterlagen ergab, dass der Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Oberes Nettetal I“ 
von dem auf Blei, Eisen und Zink ver-
liehenen Bergwerksfeld „Silbersand“ 
überdeckt wird. Das Bergrecht für 
dieses Bergwerksfeld wird von der 
Firma N.V. UMICORE S.A., Broekst-
raat 31 Rue du Mairais in Brüssel, 
Belgien B-1000 aufrechterhalten. 
 
Aus den vorhandenen Unterlagen 
geht hervor, dass im Planbereich 
kein Altbergbau dokumentiert ist und 
kein aktueller Bergbau unter Bergauf-
sicht erfolgt. 
 

 
 
In der Offenlage werden 
wir die Firma N.V. UM-
ICORE S.A. beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Wir weisen darauf hin, dass sich ab 
ca. 400 m nördlich des Plangebietes 
mehrere unter Bergaufsicht stehende 
Basaltlavabetriebe (Tagebaue) befin-
den. 
 
Darüber hinaus weisen wir ausdrück-
lich darauf hin, dass unsere Unterla-
gen keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben, da gerade im Abbauge-
biet Mayen die Möglichkeit besteht, 
dass nicht dokumentierter histori-
scher Bergbau erfolgte. 
 
Für das geplante Bauvorhaben emp-
fehlen wir Ihnen die Einbeziehung ei-
nes Baugrundberaters bzw. eines 
Geotechnikers zu einer objektbezo-
genen Baugrunduntersuchung. 
 
Da wir keine Kenntnisse über eventu-
elle Planungen der o.g. Bergwerksei-
gentümerin haben, empfehlen wir 
Ihnen zudem, sich mit der Firma N.V. 
UNICORE S.A. in Verbindung zu set-
zen.  
 
Boden und Baugrund – allgemein 
 
Das Planungsgelände liegt innerhalb 
der Netteaue. Grundsätzlich ist mit 
dem oberflächennahen Anstehen von 
feinkörnigen und eventuell auch zum 
Teil organischen Fluss- und Hochflut-
ablagerungen zu rechnen. Diese Ab-
lagerungen weisen in der Regel nur 
eine geringe Tragfähigkeit und hohe 
sowie möglicherweise auch ungleich-
mäßige Verformbarkeit auf. 
 
Von der Planung von Versickerungs-
anlagen wird abgeraten. 
 
Für alle Bauvorhaben werden drin-
gend Baugrunduntersuchungen emp-
fohlen. Bei allen Eingriffen in den 
Baugrund sind grundsätzlich die ein-
schlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 
1054) zu berücksichtigen. 
 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vor-
gaben der DIN 19731 und der DIN 
18915 zu berücksichtigen. 
 

- Mineralische Rohstoffe: 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden aktuell keine 
Versickerungsanlagen 
geplant. 
 
Siehe Hinweis 15 in den 
Bebauungsplanunterla-
gen. 
 
 
 
 
Siehe Hinweis 16 in den 
Bebauungsplanunterla-
gen. 
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Gegen das geplante Vorhaben be-
stehen aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Einwände. 

- Radonprognose: 
In dem Plangebiet liegen dem LGB 
zurzeit keine Daten vor, die eine Ein-
schätzung des Radonpotentials er-
möglichen. 
 
 
 
 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz 
- Referat 9.70 

Referat 9.63-P (06.11.2020) 
 
…die Stellungnahme aus Sicht der 
Raumordnung und Landesplanung für 
die o.g. Planung befindet sich noch in 
der Abstimmung und wird daher in 
Kürze unmittelbar an die Stadt Mayen 
nachgereicht werden… 
 
Referat 9.70 Naturschutz, Wasser-
wirtschaft (15.10.2020) 
Az.: N-70-2020-31836 
 
das Verfahren wird nach den Bestim-
mungen des § 13a BauGB durchge-
führt, so dass die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung außer Vollzug 
gesetzt ist. 
 
Die bisher vorliegenden Unterlagen 
haben sich nicht damit auseinander 
gesetzt, dass im Ursprungsbebau-
ungsplan (genehmigt 1981) eine Viel-
zahl von Bäumen als zu erhalten fest-
gesetzt ist. Die Stadt Mayen hat den 
Baumbestand schon vor 40 Jahren 
als so bedeutend erachtet, dass sie 
ihn in ihre planerischen Zielsetzungen 
aufgenommen hat. 
U.E. ist es nicht ohne weiteres mög-
lich, den als zu erhalten festgesetzten 
Bestand (mit Ausnahme der natürli-
chen Abgänge) mit überbaubaren Flä-
chen zu überplanen. U.E. müsste hin-
reichend konkret bestimmt festgesetzt 
werden, an welcher Stelle - entspre-
chend den der damaligen Entschei-
dung zugrunde liegenden Zielsetzun-
gen – die Baumsubstanz ersetzt wer-
den soll. 
 
 
 
 

 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Diese Einschätzung wird 
nicht geteilt. Im zeichneri-
schen und textlichen Teil 
des Bebauungsplanes 
sind die erhaltenswerten 
Bäume zeichnerisch und 
tabellarisch dargestellt. 
Weiterhin ist bei notwen-
digem Abgang eine aus-
reichende Kompensation 
zu erbringen.  
 
Die Standorte der Kom-
pensation können auf-
grund des nicht bekann-
ten Bauortes/-volumens 
nicht eindeutig einer Flä-
che innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Be-
bauungsplanes zugeord-
net werden.  
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Unabhängig hiervon regen wir an, die 
Festsetzungen zur Nr. 9 der textlichen 
Festsetzungen konkret und hinrei-
chend bestimmt zu fassen. 
 
In 9.1.2 lautet der Text u.a.: „Der not-
wendige Abstand ist in Abstimmung 
mit dem Betriebshof der Stadt Mayen 
(Baumgutachter) zu bestimmen.“. 
Eine solche Formulierung  ist u.E. 
nicht geeignet, um einem potenziellen 
Investor unmissverständlich darzule-
gen, welche Art und welches Maß der 
baulichen Nutzung möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 9.2.1. lautet der Text u.a.: „Bei not-
wendigem Entfernen (Roden) eines o-
der mehrerer … ist der entfernte 
Baum an anderer Stelle innerhalb des 
Baugebietes oder wenn hier nicht 
möglich auf einer Fläche innerhalb 
des Stadtgebietes Mayen in Rück-
sprache mit der Stadt Mayen zu erset-
zen.“. 
Was eine notwendige Entfernung ist, 
wird nicht benannt. Wie, wo und zu 
welchem Zeitpunkt  der Bauherr 
Pflanzungen herzustellen hat, ist nicht 
geregelt. Die Formulierung „Rück-
sprache“ impliziert nicht zwingend ein 
Einvernehmen. 
Eine Regelung, wonach ein Bauherr 
mit dem Bauantrag z.B. einen Freiflä-
chengestaltungsplan, inkl. der einver-
nehmlich mit der Stadt festgelegten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art und Maß sind in den 
textlichen Festsetzungen 
unter 1 und 2 hinreichend 
bestimmt. Auch sind die 
Maße in dem zeichner-
schen Teil des Bebau-
ungsplanes dargestellt. 
Die Baumgutachter der 
Stadt Mayen sind Exper-
ten im Bereich der Baum-
kunde. Sie kennen die 
Bedürfnisse der Bäume 
und können dementspre-
chend im Baugenehmi-
gungsverfahren die aus-
reichenden Abstände 
zum Baukörper bestim-
men. Eine stringente 
Festsetzung würde hier 
zu pauschal sein, da je-
der Baum unterschiedli-
che Bedürfnisse hat. Ziel 
dieser Festsetzung ist es 
natürlich die Bäume zu 
schützen. 
   
 
Die Textfestsetzung 9.2.1 
wird folgendermaßen ge-
ändert: 
 
Bei notwendigen Entfer-
nen (Roden) eines oder 
mehrerer in der Planur-
kunde bzw. in der Tabelle 
dargestellten Bäume 
durch die Errichtung ei-
nes Hauptbaukörpers ist 
der entfernte Baum an 
anderer Stelle innerhalb 
des Baugebietes, oder 
wenn hier nicht möglich 
auf einer Fläche inner-
halb des Stadtgebietes 
Mayen in Einvernehmen 
mit der Stadt Mayen zu 
ersetzen. Die Ersatz-
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Ersatzbaumstandorte vorzulegen hat, 
der auch Aussagen zum Umset-
zungszeitpunkt macht, ist nicht zu fin-
den. 
Unter 9.2.1 ist ein Hinweis zur Ersatz-
pflanzung aufgenommen. Ein Hinweis 
ist keine Festsetzung und somit recht-
lich unerheblich. 
 
 
 
 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, 
dass die Überschrift zu Ziffer 9 nur 
den Wortlaut zum § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB umfasst, nicht aber den Wort-
laut der Nr. 25. 
 
 
 
 
Bis zur Offenlage ist im Rahmen einer 
speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung darzulegen, ob mit der Besei-
tigung von (Alt-)baumbeständen mög-
licherweise Verbotstatbestände in Be-
zug auf besonders oder streng ge-
schützte Arten einhergehen können 
(Lebensraum/Brut-/Nisthöhen von 
Tieren z.B. der Artengruppe Fleder-
mäuse und Vögel) und falls ja, wie 
dieses Thema artenschutzrechtlich 
bewältigt wird. Hierbei sind mindes-
tens alle Bäume in die gutachterliche 
Betrachtung einzubeziehen, die auf 
Grund einer potenziellen Bebauung 
tatsächlich beseitigt oder deren Kro-
nentraufe oder Wurzelwerk beschä-
digt werden könnten. 
Sollte ggf. die Gesamtbaumsubstanz 
einer Lebensgemeinschaft dienen 
und diese Aufgabe nicht mehr erfüllt 
werden können, wenn einzelne oder 
mehrere Bäume entnommen würden, 
muss gutachterlich geklärt werden, 
wie diese Thematik zu lösen wäre. 
 
 
Referat 9.63-P (09.11.2020) 
 
…die Stadt Mayen beabsichtigt den 
Bereich des derzeitigen Schützenplat-
zes und vorhandene Grünflächen für 
die Errichtung eines Hotelkomplexes 
zu privatisieren. Aktuell befinden sich 

pflanzung ist vor der Ro-
dung des Baumes zu er-
bringen. Die Ersatzpflan-
zung ist baurechtlich zu 
sichern. Eingriff- und Er-
satz sind in einem Freiflä-
chengestaltungsplan dar-
zustellen und bei den 
Bauantragsunterlagen 
beizulegen. 
 
Die Überschrift zu Ziffer 9 
wird folgendermaßen ge-
ändert:  
 
9 Planung, Nutzungsre-
gelungen, Maßnahmen 
und Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) 
 
 
Die Stadt Mayen beauf-
tragt im Zuge der Offen-
lage nach § 4 Abs. 2 
BauGB eine artenschutz-
rechtliche Prüfung. Soll-
ten sich durch die Ergeb-
nisse der Prüfung Ände-
rungen bei den Planun-
gen ergeben, wird eine 
erneute verkürzte Offen-
lage gem. § 4a Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB er-
folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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auf der Fläche der Schützenplatz, das 
Gebäude Schützenhof, ein Minigolf-
platz, ein Kassenhaus für den Kunst-
rasenplatz und städtische Grünflä-
chen. Baurechtlich werden die Flä-
chen nach dem Bebauungsplan 
»Oberes Nettetal«, Mayen mit 
Rechtskraft vom 03.06.1996 rückwir-
kend auf den 25.09.1981 beurteilt. 
Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist 
es die baurechtlichen Grundlagen für 
die Errichtung eines Hotels mit mehr 
als 100 Betten zu schaffen (lt. Textli-
cher Festsetzung: u. a. Betriebe des 
Hotel- und Beherbergungsgewerbes 
mit max. 300 Betten). Zum Zwecke 
der Optimierung sollen die Baugren-
zen und die Sondergebietsflächen 
modifiziert werden. Hierzu plant man 
die im wirksamen Flächennutzungs-
plan dargestellte Grünfläche in eine 
SO-Fläche mit der Zweckbestimmung 
„Hotel und Gastronomie“ umzuwan-
deln. Der Flächennutzungsplan soll 
aufgrund § 13 a BauGB nachrichtlich 
angepasst werden. Sofern § 13 a 
BauGB Anwendung findet, ist eine 
landesplanerische Stellungnahme 
nicht erforderlich (Kommentar Bäum-
ler zu § 20 LPIG). Das Plangebiet hat 
eine Gesamtfläche von ca. 0,9034 ha. 
 
Die Stadt Mayen bildet das Mittelzent-
rum innerhalb des Mittelbereiches 
Mayen. Entsprechend der Begrün-
dung zum Bebauungsplan (siehe 
Seite 9) erlauben die Festsetzungen 
der Stadt Mayen als Mittelzentrum auf 
der Fläche ein ausreichend dimensio-
niertes Hotel- bzw. einen ausreichend 
dimensionierten Beherbergungsbe-
trieb zu bauen. Durch die Reglemen-
tierung auf maximal 300 Betten wird 
ein Überbedarf an Übernachtungsbet-
ten in Mayen verhindert. Schank- und 
Speisewirtschaften, Cafes, Restau-
rants, Gaststätten, Räume für Konfe-
renz-, Tagungs- und Seminarbetrieb, 
Fitness- und Wellnessbereiche, Anla-
gen für betriebsbezogene Verwal-
tung, Außengastronomie sind für mo-
derne Hotelanlagen, welche den 
Übernachtenden ein komplettes An-
gebot machen möchten, notwendig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Im geltenden RROP 2017 befindet 
sich die Planfläche innerhalb eines 
Vorbehaltsgebietes regionaler  Bio-
topverbund und eines Vorbehaltsge-
bietes besondere Klimafunktion. An-
sonsten ist die die Fläche als weiße 
Fläche (= Fläche ohne Darstellung) 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Grundsätze des RROP 
2017 sind daher im Rahmen der vor-
liegenden Planung zu berücksichti-
gen: 
 
 
Zur nachhaltigen Sicherung der hei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt ist im 
Raumordnungsplan ein regionaler Bi-
otopverbund ausgewiesen (Karte 5). 
In den Bauleitplänen sollen hieraus lo-
kale Biotopverbundsysteme entwi-
ckelt werden durch Konkretisieren 
und Verdichten des regionalen Bio-
topverbundsystems. 
 
Begründung/Erläuterung: 
Das Landesentwicklungsprogramm 
(LEP IV) stellt Flächen für einen lan-
desweiten Biotopverbund dar. Dieser 

Auf dem rechtsgültigen 
Planwerk des RROP 
2017 im Maßstab 
1:75.000 ist weder ein 
Vorbehaltsgebiet regio-
naler Biotopverbund noch 
ein Vorbehaltsgebiet be-
sonderer Klimafunktion 
zu erkennen: 
 

 
 
Hinweis: Die rote Linie 
markiert das FFH-Gebiet 
Nette, die blaue Linie die 
Bahnlinie Mayen-Kaiser-
sesch. Das Plangebiet 
liegt gem. der Darstellung 
in einer weißen Fläche. 
Das aktuelle Schützenge-
bäude ist anhand von 
zwei grauen Kästchen zu 
erkennen. 
 
 
Die folgenden Grunds-
ätze des RROP 2017 
werden zur Kenntnis ge-
nommen. Eine Abwägung 
erfolgt  nicht, da es gem. 
des Planwerkes des 
rechtsverbindlichen 
RROP 2017 keinen regio-
nalen Biotopverbund 
noch eine besondere Kli-
mafunktion gibt. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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wird durch die Landschaftsrahmen-
planung um regional bedeutsame  
Funktionsräume für den Arten- und Bi-
otopschutz sowie um Verbindungs-
elemente, die sich aus den landeswei-
ten Wildtierkorridoren und den Le-
bensraumansprüchen der regionalen 
Leitarten ergeben (regionaler 
Biotopverbund) ergänzt. Der Bio-
topverbund besteht insgesamt aus 
 

 den Gebieten des landeswei-
ten Biotopverbundes, 

 den Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten für regionalen Bio-
topverbund, 

 den Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten Ressourcenschutz 
(Z 80/G 81). 
 

Der regionale Biotopverbund umfasst 
neben bereits bestehenden wertvol-
len Biotopflächen und Biotopkomple-
xen auch solche Lebensräume, die 
aufgrund ihres Standortpotenzials 
und der Lage im Raum ein hohes Ent-
wicklungspotenzial aufweisen und 
wichtige potenzielle Verbindungsflä-
chen sind. Die Grundlage für die Er-
mittlung der sehr bedeutsamen und 
bedeutsamen Flächen für den regio-
nalen Biotopverbund waren die Pla-
nungen vernetzter Biotopsysteme 
(VBS), ein Gutachten der FÖA (1998) 
zur Entwicklung eines regionalen Bio-
topverbundsystems für die Land-
schaftsrahmenplanung Region Kob-
lenz, die aktuelle Biotopkartierung 
(soweit diese für die Kreise/ Teilberei-
che vorlag), Daten des LUWG zu 
Leitarten und zum Biotopverbund, er-
gänzende Angaben der Unteren Na-
turschutzbehörden und der Natur-
schutzverbände sowie vorliegende 
Gutachten und Untersuchungen für 
lokale Bereiche. 
 
Des Weiteren wurden die im vorhan-
denen Regionalen Raumordnungs-
plan Mittelrhein-Westerwald (2006) 
dargestellten Vorranggebiete für den 
Arten- und Biotopschutz nach heuti-
gem Wissensstand überprüft. Der re-
gionale Biotopverbund ist im Einzel-
nen im Landschaftsrahmenplan Re-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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gion Mittelrhein-Westerwald vom Feb-
ruar 2010 beschrieben. Die FFH- und 
EU- Vogelschutzgebiete bzw. der lan-
desweite Biotopverbund sind in der 
Beikarte nachrichtlich dargestellt. 
Dort wo regional bedeutende Bio-
topverbundflächen und Wildtierkorri-
dore in der Region durch die Autobah-
nen A 3, A 48 und A 61 oder viel be-
fahrene Bundesstraßen unterbrochen 
werden und keine Brücken oder ge-
eignete Unterführungen in der Nähe 
vorhanden sind, sind laut Land-
schaftsrahmenplanung zur Vernet-
zung Grünverbindungen bzw. Que-
rungshilfen in Form von Grünbrücken 
oder Unterführungen erforderlich. An 
welcher Stelle genau die Grünverbin-
dungen zu planen bzw. wie diese um-
zusetzen sind, muss im Einzelnen ge-
prüft werden, einen Hinweis hierzu 
gibt Karte 5.   
 
G 63 
 
In den Vorbehaltsgebieten regionaler 
Biotopverbund soll der nachhaltigen 
Sicherung der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Belangen ein beson-
deres Gewicht beigemessen werden. 
 
Begründung/Erläuterung: 
In der Landschaftsrahmenplanung 
wird innerhalb des regionalen Bio-
topverbundes zwischen sehr bedeu-
tenden und bedeutenden Flächen un-
terschieden. Grundlage für die Aus-
weisung sind die im Landschaftsrah-
menplan dargestellten "bedeutenden" 
Flächen des regionalen Biotopver-
bundes. Unter anderem aufgrund 
neuerer Erkenntnisse aus der aktuel-
len Biotopkartierung und den Daten 
des LUWG zu den Leitarten wurden 
zusätzliche Flächen als bedeutend für 
den regionalen Biotopverbund mit 
aufgenommen: 
 

 Flächen der aktuellen Biotop-
kartierung mit bestimmten 
Funktionen. 

 Flächen im unteren Mittel-
rheintal, um eine durchgän-
gige Verbundachse entlang 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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der rechtsrheinischen Hänge 
zu erhalten. 

 gesetzlich geschützte Bachtä-
ler mit Feuchtwiesen und – 
brachen. 

 Zusätzliche Lebensräume für 
Reptilien (Ergänzungs- und 
Verbindungsbereiche). 

 Waldbestände innerhalb der 
Wildtierkorridore. 
 

Die methodische Vorgehensweise bei 
der Zuordnung der Wertstufen wird im 
Anhang des Landschaftsrahmenpla-
nes beschrieben. 
 
G 72  
 
Offenlandbereiche - insbesondere 
Acker- und Grünlandflächen sowie 
Sonderkulturen - sollen erhalten 
bleiben, wenn sie für Kaltluftproduk-
tion oder Kaltlufttransport einer Sied-
lung oder eines Erholungsraumes von 
Bedeutung sind. 
 
Begründung/Erläuterung: 
 
Eine besondere Bedeutung für die 
Kaltluftproduktion und den Kaltluft-
transport haben landwirtschaftlich 
genutzte Flächen (Acker, Grünland, 
Sonderkulturen). Die regional wichti-
gen Offenlandbereiche sind in die 
regionalen Grünzüge integriert.  
 
G 73  
 
Klimaökologische Ausgleichsräume 
und Luftaustauschbahnen sollen er-
halten bleiben bzw. entwickelt 
werden. 
 
Begründung/Erläuterung: 
Klimaökologische Ausgleichsräume 
und Luftaustauschbahnen sind im 
LEP IV dargestellt. Luftaustauschbah-
nen können vor allem Täler und of-
fene Hanglagen sein. Sie weisen in 
der Regel talabwärts gerichtete Tal-
abwindsysteme und Kaltluftströme 
auf, die zu einer besseren Versorgung 
von Siedlungen mit Kalt- und Frisch-
luft beitragen können. Flächen mit be-
sonderer Bedeutung für die Klimaver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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besserung und Lufthygiene (Kaltluf-
tentstehungsbereiche, Kaltluftleitbah-
nen bzw. 
Luftaustauschbahnen) sind in die fest-
legung und Abgrenzung der regiona-
len Grünzüge und Grünzäsuren 
eingegangen. Soweit sie nicht in die 
regionalen Grünzüge und Grünzäsu-
ren eingegangen sind, sind diese 
Flächen als Vorbehaltsgebiete für be-
sondere Klimafunktion festgelegt. In-
wieweit Täler tatsächlich Bedeutung 
als Luftaustauschbahnen haben, 
kann in konkreteren Untersuchungen 
auf Ebene der Bauleitplanung ermit-
telt werden. 
 
G 74 
 
In den Vorbehaltsgebieten besondere 
Klimafunktion sollen besondere An-
forderungen an den Klimaschutz ge-
stellt werden. Dabei soll auf eine Ver-
besserung der klimatischen Bedin-
gungen hingewirkt werden.  
 
Hierzu sollen 
 

 Flächen in ihrer Funktion als 
klimatische Ausgleichsräume 
erhalten bleiben und durch 
Entsiegelungsmaßnahmen, 
Baumpflanzungen, Dach- und 
Fassadenbegrünung unter-
stützt werden, 
 

 für Siedlungsvorhaben klima-
ökologische Voruntersuchun-
gen durchgeführt und Aus-
gleichsmaßnahmen entwi-
ckelt, 
 

 Verbesserungen im Immissi-
onsschutz angestrebt und kli-
matische Verschlechterungen 
vermieden und 
 

 für die Bauleitpläne Klimaun-
tersuchungen durchgeführt 
werden, um die Informations-
grundlagen für den Klima-
schutz zu verbessern. 
 
 

Begründung/Erläuterung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen.     
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Als Vorbehaltsgebiete für besondere 
Klimafunktion sind die thermisch stark 
belasteten Räumen sowie 
die klimatisch sensiblen Tallagen 
(Karte 4) festgelegt. In diesen Räu-
men bestehen besondere Anforde-
rungen an den Klimaschutz. Die kli-
matischen Bedingungen dürfen sich 
hier nicht verschlechtern, sondern sol-
len sich möglichst verbessern. Die 
thermische Belastung ist, ebenso wie 
die lufthygienische, besonders hoch 
in Gebieten, die zur Stagnation des 
Luftaustausches neigen. Grünflächen 
haben im Gegensatz zu den überbau-
ten Bereichen positive klimaökologi-
sche Wirkungen (Staubfilterung, 
Temperaturausgleich usw.) und sol-
len daher vor allem in den klimatisch 
stark belasteten Räumen erhalten 
und erweitert werden. Immissions-
schutzpflanzungen an Straßen sollen 
erhalten und gefördert werden. Hin-
weise zur Verbesserung der lufthygie-
nischen Situation im hochverdichteten 
Raum Koblenz/Neuwied durch Redu-
zierung der Emissionen geben der 
Luftreinhalteplan Koblenz-Neuwied 
von 1994 sowie der Luftreinhalteplan 
Koblenz 2008 - 2015. Ein Problem 
stellt insbesondere die 
Emissionsbelastung durch Straßen-
verkehr in den Tälern dar. Sie kann 
dazu führen, dass statt frischer Luft 
belastete Luft transportiert wird. In je-
dem Fall sollten in den Tälern Sied-
lungsvorhaben, die den Frischluft-
transport behindern oder zu einer 
qualitativen Verschlechterung der 
transportierten Luft führen, vermieden 
werden. Die Rohstoffgewinnung ist 
als ein vorübergehender, zeitlich be-
grenzter Eingriff mit nachfolgender 
Rekultivierung bzw. Renaturierung in 
den Vorbehaltsgebieten für beson-
dere Klimafunktion zulässig. 
 
Sofern die o.g. Grundsätze des RROP 
2017 berücksichtigt werden bestehen 
aus Sicht der Raumordnung und der 
Landesplanung gegen die vorlie-
gende Planung keine Bedenken. 
 

Wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis ge-
nommen. Grundsätzlich 
wird in den Festsetzun-
gen des Bebauungspla-
nes viel Wert auf die Ver-
besserung des Kleinkli-
mas gelegt (geringere 
Versieglung, wasser-
durchlässige Beläge, 
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Gründächer). Eingriffe in 
die Flora und Fauna wer-
den ebenfalls ausrei-
chend kompensiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




